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Améliorations structurelles/Génie rural

ABONNEMENTSBESTELLUNGEN
unter folgender Adresse SIGImedia AG

Dank grossen Investitionen in unserem Betrieb können wir Marksteine aus
unseren Steinbrüchen im Tessin so billig wie noch nie anbieten und dies franko Abladeplatz.
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lungsarbeiten reduzieren zu können.
Im September des letzten Jahres konnte
die Programmvereinbarung für die PWI

von Güterwegen Vorlage 2004–2007)
unterzeichnet werden. Die Eckdaten des

PWI-Vorhabens sind in Tabelle 1
umschrieben.

Die Programmvereinbarung enthält den
eigentlichen Vertragstext mit zwei
Anhängen. Diese umfassen:

Ausführliche Excel-Tabelle mit objektweiser

geografischer Beschreibung,
Darstellung der Schwierigkeitsgrade
technische Schwierigkeitsgrade

gering/mässig/gross) sowie der Kosten

und Beiträge
Technischer Bericht mit objektweisem
Projektbeschrieb Kartenausschnitt,
Beschrieb der Landwirtschaft und fallweise

kantonale Fachberichte).

Umsetzung der
Programmvereinbarung

Die PWI-Vorhaben sollen in den Jahren

2005–2007 realisiert werden. Gemäss

den vertraglichen Vereinbarungen reicht
der Kanton höchstens zweimal jährlich

beim BLW die entsprechenden Beitragsgesuche

ein. Die Auszahlungen erfolgen
gemäss dem Arbeitsfortschritt.
Der Abt. Strukturverbesserungen des
BLW steht jederzeit ein Kontroll- und
Auskunftsrecht über alle Teile des Vertrages

zu. Zudem behältsich der Bund vor,

stichprobenartig einige Wegstrecken sofort
oder bei der Schlussabrechnung zu

besichtigen.

Zur Überprüfung der pauschalen Ansätze

werden diese zum Zeitpunkt der Schluss-
abrechnung mit den tatsächlichen
Baukosten verglichen. Erste Auswertungen
von Instandstellungskosten PWI-Fälle im
Sinne des Kreisschreibens) der Kantone
SO, FR und LU haben gezeigt, dass die
realen Kosten den beitragsberechtigten
Kosten für die PWI gemäss der «Verordnung

des BLW über Investitionshilfen und
soziale Begleitmassnahmen in der
Landwirtschaft» IBLV, fixe Ansätze in Franken

pro km) recht nahe kommen.

Ausblick
Die rechtlichen Regelungen sind seit

1.1.2004 inKraft. Die ersten Erfahrungen
sind mehrheitlich positiv. Wir ermuntern

die Kantone, von der neuen Möglichkeit
noch mehr Gebrauch zu machen, um für
den Erhalt der Bauwerke Kosten zu sparen.

Mit dem Abschluss einer
Programmvereinbarung über mehrere Jahre drei bis

fünf) kann der administrative Aufwand
nach erfolgreicher Einführung des Sys-
tems erheblich gesenkt werden.
Voraussetzung dazu ist jedoch, dass im
Planungshorizont eine ausreichende Anzahl
von PWI-Vorhaben bekannt ist. Als
Alternative zur mehrjährigen Programmvereinbarung

sind jährliche Sammelvorlagen

mit mehreren Objekten möglich.
Nun müssen während den nächsten Jahren

weitere Erfahrungen gesammelt werden.

Nach den Auswertungen der diversen

PWI-Projekte sind zu gegebener Zeit

allfällige Anpassungen nicht auszu-
schliessen.
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